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Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ErbStG §20 Abs4 Z4;

Rechtssatz

Die durch die Abwehr eines von einem Dritten gegen die Verlassenschaft geltend gemachten Anspruches

entstandenen Prozesskosten sind nicht Kosten eines wegen des Erwerbes geführten Rechtsstreites, sondern Kosten

eines für den Nachlass geführten Rechtsstreites. Es sollte ein gegen den Nachlass gerichtlich geltend gemachter

Anspruch abgewehrt werden.
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